
Schulentwicklungsplanung     Anlage 2 zur Drucksache Nr.              /2013 

42.11.1    B-DS „Schwerpunktschulen“ 

         

 

Stand Januar 2013 

Inklusive Beschulung in Hannover Schuljahr 2013/2014 

Förderschwerpunkte im Sekundarbereich I  
 

Wahlrecht der Eltern  

 

 

 

Sog. „Schwerpunktschulen“ können übergangsweise für alle Förderschwerpunkte eingerichtet werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Verzicht auf Einrichtung sog. „Schwerpunktschulen“,                        Einrichtung 

                                                                                                                                              sog.            

         „Schwerpunktschulen“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Ab 2018 alle Schulen inklusiv 

 

Lernen 

 

Hören 

 

Sprache 

Emotionale & 

soziale 

Entwicklung 

Körperliche und 

Motorische 

Entwicklung 

Geistige 

Entwicklung 
 

Sehen 

Weiterführende 

Schule  

oder  

FöS 

Weiterführende 

Schule  

oder 

 FöS 

 

Weiterführende 

Schule  

oder  

FöS 

 

Weiterführende 

Schule  

oder  

FöS 

Weiterführende 

Schule  

oder 

FöS  

 

FöS  

oder  

sog. 

„Schwerpunkt- 

schule“ 

 

FöS  

oder  

sog. 

„Schwerpunkt-

schule“ 

 


